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1. Beschlussfähigkeit 
Der Kreisparteitag ist beschlussfähig wenn ordnungsge-
mäß eigeladen wurde. Der Kreisparteitag gilt als be-
schlussfähig, solange der Mangel der Beschlussfähigkeit 
nicht auf Antrag eines/r stimmberechtigten Teilneh-
mers/in durch die Tagungsleitung festgestellt worden ist. 

2. Leitung der Versammlung / Mandatsprüfungs-
kommission / Antragskommission / Wahlkommission 
Der Kreisparteitag wählt auf Vorschlag des Vorstandes 
die Tagungsleitung, die Mandatsprüfungskommission, 
die Antragskommission und die Wahlkommission. Die 
Tagungsleitung hat für die ordnungsgemäße Abwicklung 
der Tagesordnung zu sorgen. Werden gegen einzelne 
KandidatInnen Einwände vorgebracht, so wird über de-
ren Verbleib auf der Liste in offener Abstimmung ent-
schieden. Ebenso können zusätzliche KandidatInnen 
nominiert werden. Über die so zustande gekommene Lis-
te wird offen und im Block abgestimmt.  

3. Redeliste und Protokol 
Durch die Tagungsleitung sind eine Redeliste und ein 
Protokoll zu führen. Es kann ein Tonmitschnitt zu Proto-
kollierungszwecken gemacht werden.  

4. Wortmeldungen 
Jedes anwesende Mitglied des Kreisverbandes hat das 
Recht, sich zu jedem Tagesordnungspunkt zu Wort zu 
melden. Das Tagungspräsidium kann mit Zustimmung 
des Kreisparteitages auch Gästen das Wort erteilen. Die 
Redner bzw. Rednerinnen erhalten das Wort in der Rei-
henfolge ihrer Meldung. Dabei ist darauf zu achten, dass 
Männer und Frauen jeweils wechselweise das Wort zu 
erteilen ist. Die Redeliste wird aber auch dann fortge-
führt, wenn nur noch Vertreter eines Geschlechtes darauf 
enthalten sind.  

5. Redezeit 
Die Redezeit beträgt drei Minuten für jeden Redner bzw. 
jede Rednerin bei General- und Geschäftsordnungsde-
batten und fünf Minuten bei nur je einer Pro- und Kontra-
rede in der Antragsberatung, falls die Konferenz nichts 
anderes beschließt.  

6. Schlusswort 
Referenten bzw. Referentinnen und Berichterstattern 
bzw. Berichterstatterinnen kann durch die Leitung der 
Versammlung ein Schlusswort erteilt werden.  

7. Wortentzug 
Die Tagungsleitung hat nicht zur Sache gehörende Aus-
führungen zurückzuweisen. Fügt sich ein Redner bzw. 
eine Rednerin den Anordnungen der Versammlungslei-
tung nach zweimaligem Hinweis auf die Geschäftsord-
nung nicht, so darf ihm bzw. ihr das Wort entzogen wer-
den.  

8. Bemerkungen der Tagungsleitung 
Der Versammlungsleitung sind kurze Bemerkungen, die 
zur Richtigstellung und Förderung der Aussprache die-
nen, jederzeit gestattet. Zu diesem Zweck darf der Red-

ner bzw. die Rednerin unterbrochen werden.  

9. Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
Jedes anwesende Mitglied des Kreisverbandes hat das 
Recht, jederzeit Anträge zur Geschäftsordnung zu stel-
len. Zulässige Geschäftsordnungsanträge sind:  
- Antrag auf Schluss der Debatte 
- Antrag auf Schluss der Redeliste 
- Antrag auf Nichtbefassung eines Antrages 
- Antrag auf Vertagung eines Antrages oder Tagesord-
nungspunktes 
- Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungs-
punktes 
- Antrag auf Verkürzung oder Verlängerung der Redezeit 
- Antrag auf Beratungspause 
- Antrag auf Ausschluss einzelner oder aller Nichtmitglie-
der 
- Antrag auf Vertagung oder Ende der Versammlung  
Anträge auf Schluss der Debatte und auf Schluss der 
Redeliste dürfen nur von Mitgliedern des Kreisverbandes  
gestellt werden, die zu dem jeweiligen Tagesordnungs-
punkt noch nicht gesprochen haben. Geschäftsord-
nungsanträge gelangen sofort zur Abstimmung. Es dür-
fen nur ein Redner bzw. eine Rednerin dafür und ein 
Redner bzw. eine Rednerin dagegen sprechen. Spricht 
niemand gegen den Antrag, ist der Antrag angenommen.  

10. Persönliche Erklärungen und Richtigstellungen 
Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist vor der Ab-
stimmung zu beantragen und nach Schluss der Ausspra-
che bzw. nach dem Schlusswort und nach der Abstim-
mung zu erteilen.  

11. Anträge und Entschließungen 
Anträge und Entschließungen müssen entsprechend der 
Bestimmungen der Kreissatzung behandelt werden. Für 
Initiativanträge gilt als Einreichungsfrist der Zeitpunkt vor 
Annahme der Tagesordnung.  

12. Anträge auf Schluss der Debatte bzw. der Rede-
liste 
Bei Anträgen auf Schluss der Debatte bzw. der Redeliste 
darf nur ein Redner bzw. eine Rednerin dafür und ein 
Redner bzw. eine Rednerin dagegen sprechen. Der An-
tragsteller bzw. die Antragstellerin darf an der Ausspra-
che nicht beteiligt gewesen sein. 

13. Abstimmungen/Beschlussfassung 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Stimment-
haltungen werden nicht mitgezählt. 

14. Abweichungen von der Geschäftsordnung 
Abweichungen von der Geschäftsordnung sind nur zu-
lässig, wenn keiner der anwesenden Mitglieder des 
Kreisverbandes des Kreisverbandes Widerspruch erhebt. 
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